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Einleitung und Gang der Untersuchung

Thema dieser Arbeit ist § 370 IV 3 der Abgabenordnung (AO). Dieser Satz
wird heute überwiegend als Kompensationsverbot bezeichnet.
§ 370 IV 3 AO legt fest, dass eine Steuerhinterziehung auch dann vorliegt,
wenn die Steuer, auf die sich die Tat bezieht, aus anderen Gründen hätte
ermäßigt oder der Steuervorteil aus anderen Gründen hätte beansprucht
werden können. Dadurch kann wegen vollendeter Steuerhinterziehung
strafbar sein, wer nach steuerrechtlicher Betrachtung gar keine Steuer
schuldet oder sogar einen Erstattungsanspruch gegen den Steuergläubiger
hat. Aufgrund dieser paradox erscheinenden Folgen ist die Vorschrift, wie
ihre Vorgängervorschriften, in ihrer Bedeutung und in ihrem Anwen-
dungsbereich höchst umstritten.

Nach der Kommentierung Beckers, dem gesetzgeberischen „Vater“ der
Reichsabgabenordnung (RAO) von 1919, sollte das steuerstrafrechtliche
Verbot des Vorteilsausgleichs dem Strafrichter ersparen, „bei verwickelten
Veranlagungen allen Einwendungen des Schuldigen nachgehen und die
ganze Veranlagung nachprüfen“1 zu müssen. Heute besteht indes völlige
Uneinigkeit, welche Bedeutung der Regelung zukommt und ob sie über-
haupt noch legitimiert werden kann. Zudem hat sich hinsichtlich der Fra-
ge, ob nachträglich geltend gemachte Steuerermäßigungen oder Steuervor-
teile die Steuerverkürzung und damit den Hinterziehungstatbestand doch
ausschließen können, mittlerweile eine wenig übersichtliche Kasuistik in
der Rechtsprechung gebildet. Weitgehend einig war man sich – zumindest
bis zu einer kürzlich ergangenen Entscheidung des 1. Strafsenats des BGH2

– lediglich hinsichtlich der Anwendbarkeit des Kompensationsverbots für
das Verhältnis von nicht festgesetzter Umsatzsteuer und nicht in Abzug ge-
brachten Vorsteuern.3

Grundlage der Diskussion um die Bedeutung des Kompensationsverbots
ist die Frage nach dem Rechtsgut und der Deliktsnatur der Steuerhinter-
ziehung. Über das Rechtsgut der Steuerhinterziehung ist bis heute keine
Einigkeit erzielt worden. Fraglich ist zudem, ob die Steuerhinterziehung
als Verletzungs- oder Gefährdungsdelikt eingeordnet werden kann. Diese

1 Becker Reichsabgabenordnung, S. 693.
2 BGH NJW 2019, 165.
3 Vgl. nur BGH wistra 1991, 107; OLG Köln wistra 2005, 440.
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Frage stellt sich insbesondere im Hinblick darauf, dass als Folge des Kom-
pensationsverbots auch Steuerhinterziehungen, die keine tatsächliche Ver-
ringerung von Steuereinnahmen bewirken, bestraft werden.

Daneben ist ungeklärt, wie sich das Verbot im Rahmen verschiedener
anderer Regelungen aus der Abgabenordnung auswirkt, etwa dem Haf-
tungsrecht, der Verzinsung oder der Verjährung. Hinzugekommen sind
die Fragen, die die neuen Vorschriften zur Selbstanzeige betreffen.

Die Arbeit soll das Kompensationsverbot auf die genannten Aspekte hin
untersuchen und den erst kürzlich aufgetretenen Unklarheiten, die das
Verbot im Bereich der neuen Selbstanzeigeregelungen betreffen, begeg-
nen.

Im ersten Teil der Arbeit wird die Steuerhinterziehung auf das durch sie
geschützte Rechtsgut, ihr Handlungsobjekt und ihre Deliktsnatur unter-
sucht. Nach herrschender Meinung in Literatur und Rechtsprechung
schützt § 370 AO das öffentliche Interesse am vollständigen und rechtzeiti-
gen Aufkommen der einzelnen Steuern beziehungsweise den Anspruch
des Staats auf den vollen Ertrag aus jeder einzelnen Steuerart.4 Die Rege-
lung des § 370 IV 3 AO scheint mit dieser Ansicht nicht in Einklang zu
bringen zu sein, da das Steueraufkommen nicht geschädigt wird, wenn
Gründe vorliegen, die den Steueranspruch mindern, auch wenn diese
nicht geltend gemacht wurden. Deshalb ist die Auffassung auf Kritik in
der Literatur gestoßen. Es wurde vorgeschlagen, dass das Schutzgut der
Steuerhinterziehung ein anderes sein müsse, etwa die Pflicht der Steuer-
bürger zur Offenbarung aller steuererheblichen Tatsachen5 oder das Be-
steuerungssystem als Ganzes6. Zum Teil wird auch vertreten, die Steuer-
hinterziehung schütze kein Rechtsgut, sondern sanktioniere den reinen
Verwaltungsungehorsam.7

In Anbetracht der Formulierung „wer…Steuern verkürzt“ ist zudem un-
klar, was Handlungsobjekt des Tatbestands sein soll – die tatsächlichen
Einnahmen oder bereits der Anspruch des Staats auf diese Einnahmen.8

4 Vgl. nur zu § 402 RAO a.F.: RGSt 59, 258 (262); 72, 184 (186); zu § 370 AO: BGHSt
36, 100 (102); BayObLG wistra 1982, 198 (199); Göggerle BB 1982, 1851 (1854 ff.);
Klein/Jäger § 370 Rn. 2; Kohlmann/Ransiek § 370 Rn. 54.

5 Ehlers FR 1976, 504 (505); Franzen/Gast Einl. Rn. 8; Troeger/Meyer Steuerstrafrecht,
S. 7 ff.; Tiedemann ZStW 82 (1970), 976 (979).

6 Dannecker Steuerhinterziehung, S. 174 ff.
7 Isensee NJW 1985, 1007 (1009); Kohlmann DStJG 6, 1983, 5 (19); Samson FG BGH,

S. 675 (685).
8 Suhr Rechtsgut, S. 33.
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Die Steuerhinterziehung setzt eine Steuerverkürzung oder das Erlangen
eines nicht gerechtfertigten Steuervorteils als Taterfolg voraus, weshalb sie
den Erfolgs- und nicht den Tätigkeitsdelikten zugeordnet wird. Fraglich ist
jedoch, ob die Steuerhinterziehung als Gefährdungs- oder Verletzungsde-
likt klassifiziert werden kann, denn gerade für eine Steuerhinterziehung
unter Anwendung des Kompensationsverbots ist ein Schaden des Steuer-
gläubigers nicht erforderlich. Überwiegend wird angenommen, für die
Vollendung des Delikts genüge eine Gefährdung des Rechtsguts.9 Selbst
der Steueranspruch des Staats müsse nur gefährdet, nicht aber verletzt wer-
den. Hier wird untersucht, inwiefern zwischen Steuerhinterziehung und
den Vermögensdelikten des allgemeinen Strafrechts Parallelen oder Unter-
schiede bestehen und insbesondere, inwiefern sich der strafrechtliche Ver-
mögensbegriff der Straftaten des 22. Abschnitts des StGB und das Erforder-
nis eines Vermögensschadens auf die Steuerhinterziehung übertragen las-
sen. Die aus diesen Betrachtungen gewonnenen Ergebnisse dienen als
Grundlage für die Beantwortung der Fragestellungen im zweiten und drit-
ten Teil der Arbeit.

Der zweite Teil der Arbeit betrifft das Kompensationsverbot selbst. Hier
werden Entstehungsgeschichte und Bedeutung der Regelung beleuchtet.
Das Verbot geht auf die Reichsabgabenordnung aus dem Jahre 1919 zu-
rück und wurde mit leichten Modifikationen schließlich auch in die Abga-
benordnung von 1977 übernommen. Der ursprüngliche Zweck der Rege-
lung, die Vereinfachung des Strafverfahrens, scheint jedoch angesichts der
Rechtsprechung, die den kompensatorischen Umständen strafmildernden
Charakter beimisst, überholt. Deshalb ist die Bedeutung des § 370 IV 3 AO
in der Literatur sehr umstritten. Vertreten wird etwa, das Kompensations-
verbot beschreibe einen Fall des untauglichen Versuchs.10 Andere sehen in
§ 370 IV 3 AO eine rein deklaratorische Formulierung11 oder aber eine die
Kausalität betreffende Regelung.12 Ein weiterer Teil des zweiten Abschnitts
ist der Rechtsprechung zum Kompensationsverbot gewidmet. Hier erfolgt
eine zusammenfassende Darstellung klassifiziert nach Fallgruppen und
eine Analyse der Rechtsprechung. Aus dem Fallrecht wird herausgearbei-
tet, unter welchen Voraussetzungen eine Kompensation mit den im Straf-

9 Joecks/Jäger/Randt § 370 Rn. 15; Kohlmann/Ransiek § 370 Rn. 57 ff.; Schindhelm
Kompensationsverbot, S. 259 ff.

10 Meine Vorteilsausgleichsverbot, S. 54 ff.; ders. wistra 1982, 129 (130); 1991, 127
(131).

11 Menke Bedeutung des Kompensationsverbots, S. 239.
12 Hübschmann/Hepp/Spitaler/Peters § 370 Rn. 370.
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verfahren vorgebrachten Gründen zulässig ist und wann nichtkompensati-
onsfähige ‚andere Gründe‘ im Sinne des § 370 IV 3 AO vorliegen. Weiter-
hin wird geklärt, inwieweit kompensatorische Gründe im Rahmen der
Strafzumessung Berücksichtigung finden und auf die Frage nach Vorsatz
und Irrtum des Steuerhinterziehers in Kompensationsfällen eingegangen.
Daraufhin werden die verschiedenen Begehungsvarianten der Steuerhin-
terziehung sowie andere Vorschriften der Abgabenordnung auf die An-
wendbarkeit des Kompensationsverbots hin untersucht.

Nach einer kurzen Darstellung, wie in anderen Rechtsordnungen mit
Kompensationsfällen umgegangen wird, wird zuletzt die Kritik an
§ 370 IV 3 AO in den Blick genommen und auf die Möglichkeiten der Be-
rücksichtigung der ‚anderen Gründe‘ trotz des Verbots aus § 370 IV 3 AO
eingegangen.

Der dritte und letzte Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der Anwendbar-
keit des Kompensationsverbots auf die Vorschriften zur Selbstanzeige:
§ 371 und § 398a AO. Bei einer Steuerhinterziehung mit einer Steuerver-
kürzung oder einem Steuervorteil großen Ausmaßes ist seit 2011 keine
Strafbefreiung durch Selbstanzeige mehr möglich. Die Selbstanzeige kann
nur noch ein Verfahrenshindernis bewirken. Ob bei der Berechnung der
Betragsgrenze des § 371 II Nr. 3 AO und bei der Bemessungsgrundlage des
Zuschlags in § 398a I Nr. 2 AO die kompensatorischen Umstände zu be-
rücksichtigen sind, ist umstritten.13 Diese aktuellen Fragen gilt es im Hin-
blick auf ihre besondere Bedeutung im Rahmen der Umsatzsteuerhinter-
ziehung zu beantworten.

13 AG Stuttgart NZWiSt 2014, 279; Klein/Jäger § 371 Rn. 186; Radermacher PStR
2014, 324; Rolletschke/Jope NZWiSt 2014, 259 (260); Rolletschke/Roth Stbg 2011,
200 (205).
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